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Verordnung über  die Organisation der  Bahninfrastruktur  (OBI-Verordnung); 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau  Amstutz 

Der  Gemeinderat dankt Ihnen bestens für  die  Möglichkeit, im Rahmen  der  Vernehmlas-

sung zur Verordnung über  die Organisation der  Bahninfrastruktur  (OBI-Verordnung) 

Stellung nehmen zu können. 

Obschon  die  Stadt Bern  von den  vorgesehenen Verordnungsänderungen nur indirekt 

betroffen ist, möchte  der  Gemeinderat einige Anregungen anbringen: 

Hinsichtlich einer brancheninternen Entschädigungsregelung für Abonnementsinhaber-

innen und -inhaber regt  der  Gemeinderat  an,  dass  der  Bund eine Frist  von maximal  zwei 

Jahren nach Inkraftsetzung  der  Verordnung setzen sollte. Weiter sollten aus Sicht  des 

Gemeinderats Flughafentransfers nur zulässig sein, wenn sie eine sinnvolle Ergänzung 

des  regionalen Angebots  des  öffentlichen Verkehrs darstellen. Kostentreibende Parai-

lelangebote gilt  es  zu verhindern.  Der  Gemeinderat beantragt daher,  den  entsprechen-

den Artikel ersatzlos zu streichen. Für Einzelheiten wird auf  den  ausgefüllten Fragebo-

gen  in der  Beilage zum Schreiben verwiesen. 
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Der  Gemeinderat dankt Ihnen für  die  stets gute Zusammenarbeit und  die  Berücksichti-
gung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Alec von Graffenried 
Stadtpräsident 

Beilage: 
- Fragebogen Vernehmlassung  OBI-VO 
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